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Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und  
die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und  
Neuseeland andererseits; Unterzeichnung und Inkraftsetzung 
 
 
 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 
 
Das Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und Ihren Mitgliedstaaten einerseits und Neuseeland andererseits soll 
von den EU-Mitgliedstaaten Anfang Oktober 2016 am Rande der Afghanistan-Konferenz 
unterzeichnet werden.  
 
Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Neuseeland stützen sich derzeit 
auf die Gemeinsame Erklärung der EU und Neuseeland über die Beziehungen und die 
Zusammenarbeit vom 21. September 2007. Die Verhandlungen über das 
Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und Neuseeland wurden im Juli 2012 eröffnet. Am 30. Juli 2014 haben die EU und 
Neuseeland die Verhandlungen über das Partnerschaftsabkommen abgeschlossen. 
 
Die EU ist für Neuseeland ein wichtiger Handelspartner und Auslandsinvestor. Ziel des neuen 
Abkommens ist es, die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Neuseeland 
noch weiter zu stärken sowie ein neues Klima und bessere Rahmenbedingungen für den 
weiteren Ausbau der Handels- und Investitionsströme zu schaffen. 
 
Das Abkommen wird eine umfassende und moderne Rechtsgrundlage für die Beziehungen 
zwischen der EU und Neuseeland schaffen. Durch die Intensivierung des politischen Dialogs 
und die Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel sowie in 
vielen anderen Bereichen wird das Abkommen eine effizientere bilaterale Zusammenarbeit 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit Neuseeland erleichtern. 
 
Ähnlich wie andere von der EU mit Partnerländern geschlossene Abkommen enthält auch 
dieses Abkommen verbindliche politische Klauseln, die sich auf die gemeinsamen Werte der 
beiden Vertragsparteien stützen. Dementsprechend bekennen sich die EU und Neuseeland zu 
ihren Verpflichtungen in Bereichen wie Menschenrechte, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Terrorismusbekämpfung. Diese Klauseln stehen vollauf im 
Einklang mit den Standardklauseln ähnlicher Abkommen. Die Achtung der Menschenrechte 



und der Grundsätze der Demokratie, des Völkerrechts und der Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit im Rahmen dieses 
Abkommens. 

Das Abkommen umfasst die üblichen politischen Klauseln der EU über die Menschenrechte, 
den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Massenvernichtungswaffen, Kleinwaffen und 
leichte Waffen sowie die Terrorismusbekämpfung. Es erstreckt sich auch auf die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel und sieht Dialoge über wirtschafts-, 
handels- und investitionsbezogene Fragen, den Handel mit Agrarprodukten und andere 
sektorale Fragen vor. Darüber hinaus deckt das Abkommen die Zusammenarbeit in einer 
Vielzahl von Politikbereichen ab, wie etwa Gesundheit, Umwelt, Klimawandel, Energie, Bildung 
und Kultur, Arbeit, Katastrophenbewältigung, Fischerei und maritime Angelegenheiten, 
Verkehr, justizielle Zusammenarbeit, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, organisierte 
Kriminalität und Korruption. 
 
Das Abkommen entspricht sowohl den grundsätzlichen Interessen der Europäischen Union 
als auch jenen der Republik Österreich. Die österreichischen Ausfuhren nach Neuseeland 
entwickelten sich während der letzten Jahre getragen von der sehr guten neuseeländischen 
Wirtschaftslage sehr positiv. 2014 erreichten die österreichischen Exporte nach Neuseeland 
ein Rekordniveau. 
 
Das Abkommen ist ein sogenanntes gemischtes Abkommen, da es sowohl Angelegenheiten 
regelt, die in die Kompetenz der Europäischen Union fallen, als auch solche, die in die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. Im Einklang mit Art. 58 des Abkommens ist 
vorgesehen, genau bezeichnete Teile des Abkommens, insoweit sich diese auf 
Angelegenheiten erstrecken, die in die Zuständigkeit der Union fallen, zwischen der EU und 
Neuseeland vorläufig anzuwenden. 
 
Das Abkommen hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Es hat nicht politischen 
Charakter. Es ist nicht erforderlich, eine allfällige unmittelbare Anwendung des Abkommens 
im innerstaatlichen Rechtsbereich durch einen Beschluss gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG, dass 
dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzten zu erfüllen ist, auszuschließen. Da durch 
das Abkommen Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt 
werden, bedarf es der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
 
Das Abkommen wird keine finanziellen Auswirkungen haben; sofern es dennoch zu solchen 
kommen sollte, werden sie aus den dem jeweils zuständigen Ressort zur Verfügung 
gestellten Mitteln bedeckt. 
 
Das Abkommen ist in 23 Amtssprachen der Europäischen Union authentisch. Dem 
Nationalrat werden gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 3 lit. b B-VG die authentische deutsche und 
englische Sprachfassung zur Genehmigung vorgelegt.  
 
Anbei lege ich den authentischen Wortlaut des Abkommens in deutscher Sprache, den 
authentischen englischen Wortlaut des Abkommens sowie die Erläuterungen vor. 
 



Im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, der Bundesministerin für Bildung, dem Bundesminister für Finanzen, der 
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, dem Bundesminister für Inneres, dem 
Bundesminister für Justiz, dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie dem 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft stelle ich den 
 

Antrag, 
 
die Bundesregierung wolle 

 

1. das Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und Ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Neuseeland andererseits und die Erläuterungen hierzu genehmigen, 

2. dem gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübenden 
Präsidium des Nationalrates vorschlagen, den Bundeskanzler oder im Fall seiner 
Verhinderung mich, den Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres oder 
eine/n von mir namhaft zu machende/n Beamten/in des höheren Dienstes des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur Unterzeichnung des 
Übereinkommens zu bevollmächtigen, und 

3. dem gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübenden 
Präsidium des Nationalrates vorschlagen, den/die Bevollmächtigte/n anzuweisen, von 
der Vollmacht zur Unterzeichnung des Abkommens nur dann Gebrauch zu machen, 
wenn im Zuge allfälliger redaktioneller Überarbeitungen gegenüber dem 
vorliegenden Text des Abkommens keine wesentlichen Änderungen vorgenommen 
werden. 

4. nach erfolgter Unterzeichnung das Abkommen unter Anschluss der Erläuterungen 
dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG zuleiten, und 

5. nach erfolgter Genehmigung dem die Funktionen des Bundespräsidenten 
ausübenden Präsidium des Nationalrates vorschlagen, mich oder eine/n von mir 
namhaft zu machende/n Beamten/in des höheren Dienstes des Bundesministeriums 
für Europa, Integration und Äußeres zur Vornahme der Notifizierung gemäß Art. 58 
des Abkommens zu ermächtigen. 

 
 

Wien, am 30. August 2016 
KURZ m.p. 

 
 

 


